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Ich bin nicht aus Hessen, aber euer Ministerium hat eigentlich eindeutig geregelt:

Zitat von Kultusministerium (Hessen)

Ab dem 27. April wird der Schulbetrieb schrittweise wiederaufgenommen. Dies
bedeutet für den Großteil der Lehrkräfte, dass sie wieder in die Schulen gehen dürfen.
Ausgenommen sind weiterhin Lehrkräfte, die zu einer der per Verordnung festgelegten
Risikogruppen zählen.

Die Schulleitungen entscheiden in eigener Verantwortung, in welchem Umfang
Lehrkräfte - insbesondere ab einem Alter von 60 Jahren sowie Beschäftigte, bei denen
eine Grunderkrankung vorliegt, oder solche mit unterdrücktem Immunsystem - mit der
Wahrnehmung von außerunterrichtlichen Aufgaben zu Hause betraut werden können.

Es sollen keine Zusammenkünfte in größerem Umfang und größerer Zahl stattfinden,
bei denen größere Personengruppen zusammentreffen.

Zitat von Kultusministerium Hessen

Für Personal ab einem Alter von 60 Jahren und alle, bei denen eine Grunderkrankung (z.B.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber,
der Niere sowie Krebserkrankungen) vorliegt, sowie Personen mit unterdrücktem
Immunsystem kann ein etwaiger Einsatz in der Notbetreuung nur auf freiwilliger Basis
erfolgen.

1https://www.lehrerforen.de/thread/53108-corona-vorerkrankung/?postID=533675#post533675

https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/coronavirus-schulen/fuer-schulleitungen/haeufig-gestellte-fragen#Wie%20ist%20die%20Pr%C3%A4senz%20von%20Lehrkr%C3%A4ften%20in%20der%20Schule%20geregelt?
https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/coronavirus-schulen/fuer-schulleitungen/haeufig-gestellte-fragen#Welches%20Personal%20kann%20in%20der%20Notbetreuung%20eingesetzt%20werden?
https://www.lehrerforen.de/thread/53108-corona-vorerkrankung/?postID=533675#post533675

